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Einladung  
 
zur ordentlichen Hauptversammlung  
am 18. Juni 2026 
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Delignit AG, Blomberg 

Wertpapierkennnummer: A0MZ4B 

ISIN: DE000A0MZ4B0 

Eindeutige Kennung: CPTG-DE000A0MZ4B0-OHV-202606 

 

 

Die Delignit AG mit Sitz in Blomberg lädt hiermit ihre Aktionärinnen und Aktionäre zu der 
am Donnerstag, dem 18. Juni 2026 um 10:00 Uhr in der Schießhalle Blomberg, Alter 
Dreschplatz 2, 32825 Blomberg, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. 
Eine detaillierte Anfahrtsskizze finden Sie auf der Internetseite der Delignit AG 
www.delignit.com, Rubrik Investor Relations unter Hauptversammlung. 

I.  Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025, des Konzernlageberichts, des 
Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025  
 

Die Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

www.delignit.com, Rubrik Investor Relations unter Hauptversammlung  

veröffentlicht. Dort werden sie auch während der Hauptversammlung zugänglich sein.  

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss in 
seiner Sitzung vom 19. März 2026 gebilligt; damit ist der Jahresabschluss festgestellt. 
Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt deshalb keinen Beschluss 
zu fassen. 

 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des 
Geschäftsjahres 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den zur Verfügung stehenden Bilanzgewinn in 
Höhe von EUR 1.757.585,11 wie folgt zu verwenden: 

a) Ausschüttung einer Dividende von 

EUR 0,08 je dividendenberechtigter Stückaktie  

mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2025, d.h. insgesamt 

EUR 819.390,00; 

b) Vortrag auf neue Rechnung 

EUR 938.195,11 €. 

Die Dividende ist am 23. Juni 2026 fällig. 
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Sofern die Gesellschaft im Zeitpunkt der Beschlussfassung durch die 
Hauptversammlung eigene Aktien hält, sind diese nach dem Aktiengesetz nicht 
dividendenberechtigt. Die Gesellschaft hält aktuell keine eigenen Aktien. Der 
Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt daher 10.242.375 
dividendenberechtigte Stückaktien im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung 
der Hauptversammlung im Bundesanzeiger. Sollte sich die Zahl der 
dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der 
Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur 
Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von EUR 0,08 je 
dividendenberechtigter Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten 
Gewinnvorschlag vorsieht. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands der Delignit AG für das 
Geschäftsjahr 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand der Delignit AG für das 
Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats der 
Delignit AG für das Geschäftsjahr 2025 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats der  
Delignit AG für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

 

5. Wahl des Abschluss- und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
 

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, die Nexia 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in 
Düsseldorf, Georg-Glock-Str. 4, 40474 Düsseldorf, zum Abschluss- und 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. 
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II. Ergänzende Angaben zur Einberufung  
 
Wir bitten die Aktionäre um besondere Beachtung der folgenden Hinweise, insbesondere 
zur Anmeldung zur Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts sowie zu weiteren 
Aktionärsrechten. 
 
1. Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht auf der 
Hauptversammlung ausüben wollen, müssen sich nach § 21 der Satzung spätestens bis 
zum Ablauf des 11. Juni 2026, 24:00 Uhr, vor der Versammlung unter der nachstehenden 
Adresse anmelden. 
 
Delignit AG 
c/o CAPTRACE GmbH 
Trimburgstr. 2 
81249 München 
oder per E-Mail: anmeldestelle@captrace.com 
 
oder, bei Übermittlung durch Intermediäre gemäß § 67c AktG, auch an die folgende SWIFT-
Adresse: 
SWIFT: CPTGDE5WXXX 
Instruktionen gemäß ISO 20022 Autorisierung über SWIFT Relationship Management 
Application (RMA) erforderlich 
 
Die Anmeldung bedarf der Textform und muss in deutscher oder englischer Sprache 
erfolgen. Die Aktionäre müssen außerdem die Berechtigung zur Ausübung des 
Stimmrechts nachweisen. Dazu bedarf es eines in Textform (§ 126b BGB) erstellten 
Nachweises durch das depotführende Institut oder eines Nachweises nach § 67c Abs. 3 
AktG durch den Letztintermediär, der sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der 
Hauptversammlung zu beziehen hat (sogenannter Nachweisstichtag), also auf den  
 
27. Mai 2026 (24:00 Uhr) 
 
Wie die Anmeldung muss auch der Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesellschaft unter 
der vorgenannten Anschrift spätestens am 11. Juni 2026, 24:00 Uhr, zugehen. 
 
Als Aktionär gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und die Ausübung des Stimmrechts nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes rechtzeitig 
erbracht hat. Teilnahmeberechtigung und Umfang des Stimmrechts richten sich al lein nach 
dem Anteilsbesitz des jeweiligen Aktionärs zum Nachweisstichtag. Eine vollständige oder 
teilweise Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweisstichtag bleibt möglich, d. 
h., der Nachweisstichtag führt zu keiner Veräußerungssperre. Eine Veräußerung nach dem 
Nachweisstichtag hat keinen Einfluss auf das Recht zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und auf das Stimmrecht oder dessen Umfang. Entsprechendes gilt für 
Erwerbe oder Zuerwerbe von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die am 
Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht 
stimmberechtigt, soweit sie sich nicht bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 
ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat auch keinen Einfluss auf die 
Dividendenberechtigung. 
 

mailto:anmeldestelle@captrace.com
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Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder Echtheit des 
Nachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlangen. Bestehen auch an diesem 
Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen. 
 
Nach fristgerechtem Eingang der Anmeldung und des Nachweises über den Anteilsbesitz 
bei der Gesellschaft werden den Aktionären die Eintrittskarten mit dem Vollmachts- und 
Weisungsformular für die Hauptversammlung übersandt. 
 
Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, 
frühzeitig für die Anmeldung und Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an 
die Gesellschaft Sorge zu tragen und eine Eintrittskarte bei Ihrem depotführenden Institut 
anzufordern. Die erforderliche Anmeldung sowie der Nachweis des Anteilsbesitzes werden 
in diesen Fällen direkt durch das depotführende Institut vorgenommen. Aktionäre, die 
rechtzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut angefordert haben, 
brauchen daher nichts weiter zu veranlassen.  
 
2. Stimmrechtsvertretung 
 
a) Bevollmächtigung eines Dritten 
 
Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr 
Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Bevollmächtigte können zum 
Beispiel intermediäre und geschäftsmäßig Handelnde (z. B. ein Kreditinstitut, eine 
Vereinigung von Aktionären) sowie eine andere Person ihrer Wahl, sein. 
 
Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte Anmeldung und der fristgerechte Nachweis des 
Anteilsbesitzes gemäß den vorhergehenden Bestimmungen erforderlich.  
 
Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und andere gemäß § 135 AktG 
gleichgestellte Institute, Unternehmen oder Personen können für ihre eigene 
Bevollmächtigung abweichende Regelungen für die Form der Vollmacht vorgeben. Nach 
dem Gesetz muss die Vollmacht in diesen Fällen einem bestimmten Bevollmächtigten 
erteilt und von diesem nachprüfbar festgehalten werden; die Vollmachtserklärung muss 
zudem vollständig sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 
Erklärungen enthalten. Wir bitten daher Aktionäre, sich in einem solchen Fall rechtzeitig 
mit dem zu Bevollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen.  
 
In den sonstigen Fällen bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis 
der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform. Aktionäre, die einen 
Vertreter bevollmächtigen wollen, können zur Erteilung der Vollmacht das Formular 
benutzen, welches die Gesellschaft hierfür zur Verfügung stellt. Es befindet sich auf der 
Rückseite der Eintrittskarte zur Hauptversammlung, welche ordnungsgemäß 
angemeldeten Personen zugesandt wird. Dieses Formular kann auch kostenfrei unter der 
oben genannten Anschrift angefordert werden und steht auch auf der Internetseite der 
Delignit AG www.delignit.com, Rubrik Investor Relations unter Hauptversammlung zum 
Download bereit.  
 
Die Vollmacht kann durch den Bevollmächtigten oder durch Erklärung gegenüber der 
Gesellschaft an folgende Adresse nachgewiesen werden: 
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Delignit AG 
c/o CAPTRACE GmbH 
Trimburgstr. 2 
81249 München 
oder per E-Mail: anmeldestelle@captrace.com 
 
oder, bei Übermittlung durch Intermediäre gemäß § 67c AktG, auch an die folgende SWIFT-
Adresse: 
SWIFT: CPTGDE5WXXX 
Instruktionen gemäß ISO 20022 Autorisierung über SWIFT Relationship Management 
Application (RMA) erforderlich 
 
 
Der Nachweis an die vorgenannte Adresse muss möglichst bis spätestens 17. Juni 2026 
erbracht sein. 
 
Auch am Tag der Hauptversammlung können bis zu dem vom Versammlungsleiter 
festgelegten Zeitpunkt Vollmachten erteilt oder widerrufen werden und der Nachweis 
hierüber gegenüber der Gesellschaft an der Einlasskontrolle zur Hauptversammlung 
erbracht werden. 
 
Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft bis auf einen 
Bevollmächtigten alle anderen zurückweisen. Davon unberührt bleibt die Möglichkeit, für 
Aktien der Gesellschaft, die ein Aktionär in unterschiedlichen Wertpapierdepots hält, 
jeweils einen eigenen Vertreter für die Hauptversammlung zu bestellen.  
 
b) Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Zusätzlich bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu 
bevollmächtigen. Die Vollmacht ist in Textform zu erteilen und muss Weisungen für die 
Ausübung des Stimmrechts enthalten. Der von der Gesellschaft benannte 
Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Ohne 
Weisungserteilung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten können die Stimmrechte nicht 
vertreten werden. 
 
Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine 
Vollmacht erteilen möchten, müssen sich nach den vorstehenden Bestimmungen (vgl. Ziff. 
II. 2) ordnungsgemäß angemeldet haben. Das Vollmachts- und Weisungsformular befindet 
sich auf der Rückseite der Eintrittskarte zur Hauptversammlung und steht auch auf der 
Internetseite der Delignit AG www.delignit.com, Rubrik Investor Relations unter 
Hauptversammlung zum Download bereit. 
 
Die Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter und die 
Erteilung von Weisungen an die Stimmrechtsvertreter müssen in Textform aus 
organisatorischen Gründen bis spätestens 17. Juni 2026, 24:00 Uhr, bei der folgenden 
Adresse eingehen:  
 
Delignit AG 
c/o CAPTRACE GmbH 
Trimburgstr. 2 

mailto:anmeldestelle@captrace.com
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81249 München 
oder per E-Mail: anmeldestelle@captrace.com 
 
oder, bei Übermittlung durch Intermediäre gemäß § 67c AktG, auch an die folgende SWIFT-
Adresse: 
SWIFT: CPTGDE5WXXX 
Instruktionen gemäß ISO 20022 Autorisierung über SWIFT Relationship Management 
Application (RMA) erforderlich 
 
Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem vom 
Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt an der Einlasskontrolle Vollmachten und 
Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen.  
 
Erhalten die Stimmrechtsvertreter auf mehreren Übermittlungswegen Vollmacht und 
Weisungen, wird die zeitlich zuletzt zugegangene ordnungsgemäß erteilte Vollmacht mit 
den entsprechenden Weisungen als verbindlich erachtet. Bei nicht ordnungsgemäß 
erteilten Vollmachten werden die Stimmrechtsvertreter die Stimmen in der 
Hauptversammlung nicht vertreten. Soweit Weisungen nicht korrekt ausgefüllt oder nicht 
eindeutig erteilt werden, werden in Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren die 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich der Stimme enthalten bzw. nicht an der 
Abstimmung teilnehmen. Die Stimmrechtsvertreter dürfen das Stimmrecht bei im Vorfeld 
der Hauptversammlung nicht bekannten Abstimmungen (z. B. bei Verfahrensanträgen) 
nicht ausüben. In Abhängigkeit vom Abstimmungsverfahren werden die 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter sich in diesen Fällen der Stimme enthalten 
bzw. nicht an der Abstimmung teilnehmen. Entsprechendes gilt bei der Abstimmung über 
einen Gegenantrag. Die Beauftragung der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft zur 
Widerspruchserklärung sowie zur Antrag- und Fragenstellung ist ausgeschlossen. 
 
Die persönliche Anmeldung durch den Aktionär oder einen bevollmächtigten Dritten an den 
Eingangsschaltern zur Hauptversammlung zur eigenen Wahrnehmung des Stimmrechts in 
der Hauptversammlung gilt als Widerruf der an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaf t 
erteilten Vollmacht und Weisungen. 
 
3. Ergänzung der Tagesordnung, § 122 Abs. 2 AktG  
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies 
entspricht auf volle Anteile aufgerundet 512.119 Aktien) oder den anteiligen Betrag von 
EUR 500.000,00 (dies entspricht 500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen 
ist schriftlich an den Vorstand der Delignit AG zu richten, wobei jedem neuen Gegenstand 
eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen muss. Das Verlangen muss der 
Gesellschaft spätestens bis zum 24. Mai 2026, 24:00 Uhr, unter folgender Adresse 
zugehen: 
 
Vorstand 
Delignit AG 
Königswinkel 2-6 
32825 Blomberg 
 
Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor 
dem Tag des Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis 
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zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten. Bekannt zu machende 
Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung 
bekannt gemacht werden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger 
bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon 
ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäischen 
Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der Delignit AG unter 
www.delignit.com, Rubrik Investor Relations unter Hauptversammlung bekannt gemacht 
und den Aktionären mitgeteilt. 
 
4. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären, § 126 Abs. 1, § 127 AktG 
 
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 ff. AktG sind einschließlich 
etwaiger Begründung und Nachweis der Aktionärseigenschaft bis zum 3. Juni 2026, 24:00 
Uhr, ausschließlich zu richten an: 
 
Delignit AG 
c/o CAPTRACE GmbH 
Trimburgstr. 2 
81249 München  
oder per E-Mail: antraege@captrace.com 
 
Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.  
 
Die Gesellschaft wird nach §§ 126, 127 AktG zugänglich zu machende Anträge und 
Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen 
Begründung und Stellungnahme der Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der 
Delignit AG www.delignit.com, Rubrik Investor Relations unter Hauptversammlung 
zugänglich machen. 
 
Anträge, auch solche, die der Gesellschaft vor der Hauptversammlung übersandt werden, 
können nur wirksam in der Hauptversammlung selbst gestellt werden. Entsprechendes gilt 
für Wahlvorschläge. Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung 
Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung 
an die Gesellschaft zu stellen bzw. zu unterbreiten, bleibt unberührt. Ebenso ist der 
Aktionär nicht verpflichtet, einen zugänglich gemachten Antrag in der Hauptversammlung 
tatsächlich zu stellen. 
 
5. Hinweis zum Datenschutz 
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung 
folgende Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und 
Gästen: Kontaktdaten (z. B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von 
jedem einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z. B. Anzahl der Aktien) und 
Verwaltungsdaten (z. B. die Eintritts- und Stimmrechtskartennummer). Die Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten im Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 
1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung 
personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die 
Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzugehen, ist die 
Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerlässlich. 
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Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der Gesellschaft 
nicht zur Hauptversammlung anmelden.  
 
Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden 
grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang 
zu diesen Daten, sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen 
im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt 
es sich um typische Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, 
Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten 
nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist.  
 
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 
der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 
Teilnehmerverzeichnis über die Aktionäre und Aktionärsvertreter erfassten Daten erlangen. 
Auch im Rahmen von bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, 
Gegenanträgen bzw. -wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und 
Aktionärsvertretern gestellt werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht.  
 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger 
als zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, 
es sei denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von 
Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 
erforderlich.  
 
Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, 
die über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich 
haben sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der 
Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf 
Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten 
personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine 
sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben 
Aktionäre und Aktionärsvertreter das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an die 
Gesellschaft übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf 
„Datenportabilität“).  
 
Weitere Datenschutzhinweise sowie die Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten finden 
Sie auf der Internetseite der Delignit AG www.delignit.com, Rubrik Investor Relations unter 
Datenschutzhinweise für Aktionäre. 
 
 
Blomberg, im Mai 2026 
 
Delignit AG  
Der Vorstand 
 
Delignit AG 
Königswinkel 2 - 6 
32825 Blomberg 
Tel.: +49 (0) 5235-966-100 
Fax: +49 (0) 5235-966-105 
www.delignit.com 


